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FÖRDERVEREIN FREIBAD KRUMBACH e.V. 

 
 

SATZUNG 
 

für den Förderverein Freibad Krumbach e.V. 

 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 
 

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Freibad Krumbach e.V.“. 
 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Krumbach (Schwaben) und ist in das Vereinsre-
gister beim Amtsgericht Memmingen eingetragen. 

 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

1. Der Verein hat den Zweck, das städtische Freibad in ideeller und finanzieller 
Weise, insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln zur Förderung des 
Schwimmsports und der öffentlichen Gesundheitspflege zu unterstützen und 
den dauerhaften Erhalt des Freibades für den Badebetrieb zu sichern.  

 
2. Für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke werden geeignete Mittel 

durch Beiträge, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen beschafft. 
 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. Er ist politisch und konfessionell neutral. 
 

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 

 
6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

7. Die Ausübung von Ämtern nach den Satzungsvorgaben erfolgt ehrenamtlich. 
 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 
Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche oder jede juristische Person, 
Personenvereinigung oder sonstige Institution werden, die bereit ist, die Ziele und 
Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern. 
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§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem 
Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. 

 
2. Mitglieder müssen den Mitgliedsbeitrag entrichten und die Satzung des Ver-

eins anerkennen. 
 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck auch in der 
Öffentlichkeit in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

 
 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über 
den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Im Falle einer Ableh-
nung durch den Vorstand entscheidet die Mitgliederversammlung, soweit diese ange-
rufen wird. 
 
 

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, durch Ausschluss, durch 
Tod des Mitglieds oder durch den Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen 
Personen. 

 
2. Der freiwillige Austritt muss durch schriftliche Kündigung gegenüber einem 

Vorstandsmitglied erklärt werden. Ein Austritt ist jeweils nur zum Ende eines 
Geschäftsjahres möglich. 

 
3. Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichti-

gem Grund ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen 
die Satzung, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über 
den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, 
sich zu den erhobenen Vorwürfen schriftlich gegenüber dem Vorstand zu äu-
ßern. 

 
4. Der Ausschluss eines Mitglieds ist auch dann möglich, wenn ein Mitglied län-

ger als ein Jahr mit der Beitragszahlung im Rückstand ist. 
 

5. Eine Anfechtung des Ausschlussbeschlusses auf dem ordentlichen Rechts-
weg ist nicht möglich; das ausgeschlossene Mitglied kann jedoch Berufung bei 
der Mitgliederversammlung einlegen. 

 
6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle 

Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, 
Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausge-
schlossen. 
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§ 7 Mitgliedsbeiträge 
 
Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag in Geld jeweils im ersten Quartal des Ge-
schäftsjahres zu entrichten. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitglie-
derversammlung festgesetzt. 
 
 

§ 8 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand. 
 
 

§ 9 Mitgliederversammlung 
 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 

2. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand nach Bedarf, mindestens 
jedoch einmal im Geschäftsjahr einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich 14 
Tage vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung an die dem Verein zuletzt 
bekannte Mitgliedsadresse.  

 
3. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind schriftlich an den Vorstand zu 

stellen. Sie müssen spätestens eine Woche vor der Versammlung beim Vor-
stand eingehen. Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung 
gestellte Anträge – müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in 
der Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 

 
4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich 

einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die 
Einberufung von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Vereinsmit-
glieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 

 
5. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Wahl des Vorstands, 
• Wahl von zwei Kassenprüfern; diese dürfen dem Vorstand nicht ange-

hören, 
• Entgegennahme und Beratung des Berichts des Vorstands, 
• Entgegennahme und Beratung des Berichts der Kassenprüfer, 
• Entlastung des Vorstands, 
• Beschlussfassung über Änderungen der Satzung des Vereins, 
• Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 
• Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
• Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

 
6. Der 1. Vorsitzende oder im Verhinderungsfall der 2. Vorsitzende leitet die    
     Mitgliederversammlung. Im Verhinderungsfall beider Vorsitzender kann die    
     Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter bestimmen. 
 
7.  Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen, das vom   
     Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 10 Stimmrecht und Beschlussfähigkeit 

 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins. Jedes Mitglied hat nur eine 

Stimme und kann sein Stimmrecht nur persönlich ausüben. Für Personenge-
sellschaften genügt eine rechtsgeschäftliche Bevollmächtigung. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 
 

3. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen blei-
ben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 
4. Für Satzungsänderungen ist eine ¾-Mehrheit der erschienenen stimmberech-

tigten Mitglieder notwendig. Satzungsänderungen werden allen Vereinsmit-
gliedern schriftlich mitgeteilt. 

 
5. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung sind nur dann schriftlich und ge-

heim durchzuführen, wenn dies von der Mehrheit der an der Beschlussfassung 
teilnehmenden Mitglieder ausdrücklich verlangt wird. 

 
6. Die Wahl des Vereinsvorstands und der Kassenprüfer erfolgt in offener Ab-

stimmung, es sei denn, eines der anwesenden Mitglieder verlangt eine gehei-
me Wahl. 

 
 

§ 11 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 

a) dem 1. Vorsitzenden, 
b) dem 2. Vorsitzenden, 
c) dem Kassier, 
d) dem Schriftführer, 
e) dem Beisitzer. 

 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsit-
zende. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ih-
nen hat Einzelvertretungsbefugnis, wobei im Innenverhältnis der 2. Vorsitzen-
de nur dann von der Vertretungsbefugnis Gebrauch machen darf, wenn der 1. 
Vorsitzende verhindert ist. 

 
2. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit und führt die Geschäfte 

des Vereins. 
 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zum 
Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt. 

 
4. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stim-

mengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder einer 
Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren zustimmen. 
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5. Die Beschlüsse werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt. Das Protokoll 

ist vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. 
 

6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist der Vor-
stand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf die-
se Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung im Amt. 

 
 

§ 12 Kassenprüfer 
 

1. Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

 
2. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ord-

nungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie 
mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Geschäfts-
jahres festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit 
der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitglie-
derversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 

 
 

§ 13 Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung mit einer Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder, wobei Beschluss-
fähigkeit nur gegeben ist, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder erschienen 
sind. 

 
2. Kommt eine Beschlussfähigkeit nicht zustande, so ist innerhalb von 14 Tagen 

eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Auch in diesem Fall ist 
eine Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder zur Beschlussfassung not-
wendig. In der Einladung ist hierauf gesondert hinzuweisen. 

 
3. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Krumbach (Schwaben); diese 
hat es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Freibad 
Krumbach zu verwenden. 

 
Krumbach (Schwaben), 27.02.2010 
FÖRDERVEREIN FREIBAD KRUMBACH e.V. 
 
Albert Kaiser 
1. Vorsitzender 
 
Vorstehende Satzung vom 27.02.2010 wurde zuletzt geändert am 09.03.2012 


